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Die von Schweden im Rahmen der COVID-19 Pandemie eingeführte Regelung über 
Darlehensgarantien zur Unterstützung von Luftfahrtunternehmen mit einer 
schwedischen Betriebsgenehmigung, mit der eine beträchtliche Störung im 

Wirtschaftsleben dieses Mitgliedstaats behoben werden soll, steht im Einklang mit 
dem Unionsrecht 

Für die betreffende Regelung gilt die Vermutung, dass sie im Interesse der Union erlassen wurde 

Im April 2020 meldete Schweden im Rahmen der COVID-19 Pandemie bei der Europäischen 
Kommission eine Beihilfemaßnahme in Form einer Regelung über Darlehensgarantien zur 
Unterstützung von Luftfahrtunternehmen mit einer schwedischen Betriebsgenehmigung1 (im 
Folgenden: Regelung über Darlehensgarantien) an. Diese Regelung betrifft insbesondere 
Luftfahrtunternehmen, die am 1. Januar 2020 eine Genehmigung für die Ausübung gewerblicher 
Tätigkeiten im Bereich der Luftfahrt innehatten, mit Ausnahme von Luftfahrtunternehmen, die keine 
Linienflüge durchführen. Der Höchstbetrag der Darlehensgarantien gemäß dieser Regelung beläuft 
sich auf 5 Mrd. Schwedische Kronen (SEK), und die Garantie muss bis zum 31. Dezember 2020 
für eine maximale Laufzeit von sechs Jahren gewährt werden. 

Da die Kommission die angemeldete Regelung als eine staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 
Abs. 1 AEUV einstufte, prüfte sie diese Regelung im Licht ihrer Mitteilung mit dem Titel „Befristeter 
Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs 
von COVID-19“ vom 19. März 20202. Mit Beschluss vom 11. April 20203 erklärte die Kommission 
die angemeldete Regelung gemäß Art. 107 Abs. 3 Buchst. b AEUV für mit dem Binnenmarkt 
vereinbar. Gemäß dieser Bestimmung können Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen 
Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen 
werden. 

Das Luftfahrtunternehmen Ryanair hat Klage auf Nichtigerklärung dieses Beschlusses erhoben, 
die die Zehnte erweiterte Kammer des Gerichts der Europäischen Union jedoch abweist. In diesem 
Zusammenhang prüft das Gericht erstmals die Rechtmäßigkeit einer staatlichen Beihilferegelung 
als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie im Hinblick auf Art. 107 Abs. 3 
Buchst. b AEUV4. Das Gericht erläutert außerdem das Zusammenspiel der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen mit zum einen dem in Art. 18 Abs. 1 AEUV verankerten Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit sowie zum anderen dem Grundsatz 
des freien Dienstleistungsverkehrs. 

                                                 
1 Gemäß Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 
2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. 2008, 
L 293, S. 3) erteilte Genehmigung. 
2 ABl. 2020, C 91/1, S. 1, geändert durch die Mitteilung der Kommission „Änderung des Befristeten Rahmens für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“ (ABl. 2020, 
C 112/1, S. 1). 
3 Beschluss C(2020) 2366 final der Kommission vom 11. April 2020 über die staatliche Beihilfe SA.56812 (2020/N) – 
Schweden – COVID-19: Regelung über Darlehensgarantien zugunsten von Luftfahrtunternehmen. 
4 In seinem Urteil vom 17. Februar 2021, Ryanair/Kommission (T-259/20), prüft das Gericht, ob die von Frankreich 
erlassene staatliche Beihilferegelung als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf den französischen 
Luftverkehrsmarkt im Hinblick auf Art. 107 Abs. 2 Buchst. b AEUV rechtmäßig ist. 
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Würdigung durch das Gericht 

Als Erstes prüft das Gericht den Beschluss der Kommission im Hinblick auf Art. 18 Abs. 1 AEUV, 
der unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge in ihrem Anwendungsbereich jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verbietet. Da Art. 107 Abs. 3 Buchst. b 
AEUV nach Ansicht des Gerichts zu diesen besonderen Bestimmungen gehört, prüft es, ob die 
Regelung über Darlehensgarantien gemäß dieser Bestimmung für mit dem Binnenmarkt vereinbar 
erklärt werden konnte. 

Insoweit bestätigt das Gericht zum einen, dass der Zweck der Regelung über Darlehensgarantien 
die in Art. 107 Abs. 3 Buchst. b AEUV festgelegten Voraussetzungen erfüllt, da sie tatsächlich 
zur Behebung einer durch die COVID-19 Pandemie verursachten beträchtlichen Störung im 
Wirtschaftsleben Schwedens und insbesondere zur Behebung der erheblichen negativen 
Auswirkungen der Pandemie auf den Luftfahrtsektor in Schweden sowie folglich auf die 
Luftverkehrsanbindung des Staatsgebiets dieses Mitgliedstaats dient. 

Zum anderen stellt das Gericht fest, dass die Beschränkung der Regelung über 
Darlehensgarantien auf Luftfahrtunternehmen mit einer schwedischen Genehmigung dazu 
geeignet ist, das Ziel der Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben 
Schwedens zu erreichen. Insoweit äußert sich der Besitz einer schwedischen Genehmigung 
gemäß der Verordnung Nr. 1008/2008 darin, dass sich der Hauptgeschäftssitz der 
Luftfahrtunternehmen im schwedischen Hoheitsgebiet befindet und sie der Finanzaufsicht sowie 
der Prüfung der Kreditwürdigkeit durch die schwedischen Behörden unterliegen. Durch die 
Bestimmungen dieser Verordnung werden gegenseitige Verpflichtungen zwischen den 
Luftfahrtunternehmen mit schwedischer Genehmigung und den schwedischen Behörden und damit 
ein spezielles sowie dauerhaftes Verhältnis zwischen ihnen begründet, das die in Art. 107 Abs. 3 
Buchst. b AEUV festgelegten Voraussetzungen in angemessener Weise erfüllt. 

Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Regelung über Darlehensgarantien weist das Gericht 
außerdem darauf hin, dass die für die Beihilferegelung in Betracht kommenden 
Luftfahrtunternehmen durch die Beförderung sowohl von Fracht als auch von Passagieren 
mehrheitlich zu regelmäßigen Verbindungen von und nach Schweden beitragen, was dem Ziel 
entspricht, die Anbindung Schwedens sicherzustellen. Durch die Erstreckung dieser 
Beihilferegelung auf nicht in Schweden niedergelassene Unternehmen hätte dieses Ziel hingegen 
nicht erreicht werden können. 

Unter Berücksichtigung der Vielgestaltigkeit der in Rede stehenden Situationen bestätigt das 
Gericht im Übrigen, dass die Kommission keinen Beurteilungsfehler begangen hat, indem sie 
festgestellt hat, dass die betreffende Beihilferegelung nicht über das hinausgehe, was zur 
Erreichung des von den schwedischen Behörden verfolgten Ziels erforderlich gewesen sei. 
Die Beihilferegelung war dringend erforderlich, da Schweden Ende März 2020 einen Rückgang um 
ca. 93 % des Fluggastaufkommens der drei wichtigsten schwedischen Flughäfen festgestellt hatte. 

In Anbetracht dieser Feststellungen bestätigt das Gericht, dass das Ziel der Regelung über 
Darlehensgarantien die Voraussetzungen für die in Art. 107 Abs. 3 Buchst. b AEUV vorgesehene 
Ausnahme erfüllt und dass die Modalitäten der Gewährung dieser Beihilfe nicht über das 
hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. Somit stellt diese Regelung auch 
keine gemäß Art. 18 Abs. 1 AEUV verbotene Diskriminierung dar. 

Als Zweites prüft das Gericht den Beschluss der Kommission im Hinblick auf den in Art. 56 AEUV 
festgelegten freien Dienstleistungsverkehr. Es weist insoweit darauf hin, dass diese Grundfreiheit 
in dieser Form nicht auf den Verkehrsbereich anwendbar ist, der einer besonderen rechtlichen 
Regelung unterliegt, zu der die genannte Verordnung über gemeinsame Vorschriften für die 
Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft gehört. Diese Verordnung dient aber 
gerade dazu, die Voraussetzungen für die Anwendung des Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs im Luftfahrtsektor festzulegen. Ryanair hat jedoch keinen Verstoß gegen 
diese Verordnung geltend gemacht. 
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Als Drittes weist das Gericht den Klagegrund zurück, dass die Kommission ihre Pflicht verletzt 
habe, die positiven und die negativen Auswirkungen der Beihilfe auf die Handelsbedingungen und 
die Aufrechterhaltung eines unverfälschten Wettbewerbs gegeneinander abzuwägen. Hierzu stellt 
das Gericht fest, dass eine solche Abwägung nicht durch Art. 107 Abs. 3 Buchst. b AEUV 
vorgeschrieben ist, da bei Beihilfemaßnahmen, die wie die betreffende Regelung über 
Darlehensgarantien zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines 
Mitgliedstaats erlassen wurden, aus diesem Grund anzunehmen ist, dass sie im Interesse 
der Union erlassen wurden, wenn sie notwendig, angemessen und verhältnismäßig sind. 

Schließlich weist das Gericht den Klagegrund einer angeblichen Verletzung der 
Begründungspflicht als unbegründet zurück und stellt fest, dass es keiner Prüfung der 
Begründetheit des Klagegrundes einer Verletzung der aus Art. 108 Abs. 2 AEUV abgeleiteten 
Verfahrensrechte bedarf. 

 

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten und zehn Tagen nach 
ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden. 
 
HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane für nichtig 
erklären zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union 
oder Einzelnen beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begründet, wird die 
Handlung für nichtig erklärt. Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigerklärung der Handlung etwa 
entstehende Regelungslücke zu schließen. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über  
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106. 
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